
Wir analysieren den Ist-Zustand Ihrer
Gruppe, d.h., ob für Sie zusätzliche
Steuern anfallen und wiekonkret.

Wir analysieren (kalkulieren) mögliche
Anwendung von Ausnahmen/Safe
Harbors, die einen erheblichen
Verwaltungsaufwand für einen
Übergangszeitraum aufschieben.

Wir beurteilen sonstige Verwaltungs-
aufgaben im Zusammenhang
mit der neuen Gesetzgebung.

Wir berechnen grob den vereinfachten
effektiven Steuersatz, bzw. die Steuer-
bemessungsgrundlage und etwaige
Ausgleichssteuern.

Wir können Ihre aktuelle System-
einstellungen analysieren, d.h., ob die
notwendigen Daten vorhanden sind, bzw. wir
helfen bei der Identifizierung wichtiger
Schlüsseldaten.

Zu guter Letzt sorgen wir für Assistenz in
Auslandsbüros von Grant Thornton bei
Bedarf für Ihre ausländischen
Konzerngesellschaften.

Wobei können wir helfen? 

An wen können Sie sich wenden?

Wenn Sie sich für das Thema Ausgleichsteuern interessieren, wenden Sie sich bitte an Ihren
Ansprechpartner in Grant Thornton oder direkt an unsere Spezialisten aus Centre of Excelence für
Tschechien und die Slowakei im Bereich der Ausgleichssteuern – siehe unten.

Petr Němec | Partner
M  +420 739 071 067
E   petr.nemec@cz.gt.com

Martin Hahn | Manager
M  +420 739 324 037
E   martin.hahn@cz.gt.com

Was mussschon jetzt getan werden?

Für Steuerzahler mit einem Kalenderjahr-Abrechnungszeitraum ist es erforderlich - bereits im
Jahresabschluss für das Jahr 2024 - Ausgleichsteuern zu berechnen oder Ausnahmen zu
identifizieren (berechnen), obwohl die eigentlichen Verwaltungs- und Zahlungspflichten für die
Zusatzsteuer (Einreichung einer Auskunftsübersicht bzw. Abgabe der Ausgleichssteuer-erklärung)
erst im Jahr 2026 entstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich so schnell wie möglich mit der
Ausgleichssteuer zu befassen und diese Angelegenheit nicht bis zur letzten Minute zu überlassen.

Ist Ihr Unternehmen Teil einer Unternehmensgruppe mit einem
konsolidierten Umsatz von mehr als 750 Mio. EUR? 

Ab dem 31.12.2023 sollten Sie grundsätzlich einen effektiven Einkommenssteuersatz von mindestens 15
% zahlen.

Ausgleichssteuern in der Tschechischen
Republik und der Slowakei


